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☒ 

        

Anmeldung eines Hundes 

Namen, Vornamen der Hundehalter (Hundehalter sind alle volljährigen Haushaltsangehörigen) 

      

      

Postleitzahl Anschrift der Hundehalter (Straße und Haus-Nr.) 

            

Der Hund wird gehalten in (Straße und Haus-Nr.) Telefon E-Mail 

                  

 
Der Hund wurde/wird in den Haushalt aufgenommen am:     
 
    
 

Angaben zur Anschaffung des Hundes: 

 Beim Erwerb eines Hundes, den bisherigen Halter bzw. Verein/ Organisation angeben 

Namen, Vornamen des Vorbesitzers bzw. Name des Vereins  / der Organisation 

      

Anschrift des Vorbesitzers bzw. des Vereins  / der Organisation 

      

 

 Bei Zuzug nach Hannover mit einem Hund bisherige Anschrift und Datum des Zuzuges angeben 

Datum des Zuzuges 

      

Ort, Straße und Haus-Nr., von wo aus der Zuzug erfolgte 

      

 

 Der Hund wurde von der eigenen Hündin geworfen am:    

 

Erforderliche Angaben zum Hund: 

Rasse des Hundes: 
(Bei Mischlingen mindestens zwei Rassen angeben) 

      

  

Wurfdatum bzw. Alter des Hundes: 
 

      

  

Chip-Nummer:  
(15-stellig) 

      

  

Tierhalterhaftpflichtversichert bei  
(Name der Versicherung angeben) 

      

 

Wurde die Gefährlichkeit bei Ihrem Hund nach §7 NHundG festgestellt? 
Ja Nein 

  

Wenn ja, wurde die weitere Hundehaltung durch die dafür zuständige Behörde erlaubt? 

 

Ja Nein 

  

  
Datum und Unterschrift 
 

Wird vom Fachbereich Finanzen ausgefüllt 
 

 
Abgabennummer: 

 Hundesteuermarke-Nr. 

50102 
   

 

Datum:       

Werden im selben Haushalt noch weitere Hunde gehalten? 
Ja Nein 

  

Wurfdatum:       



Auszug aus der Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Hannover 
§ 1 einer anderen Gemeinde entsteht der Steueranspruch mit • sie/er den Hund sonst abgeschafft hat, 

Steuergegenstand dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Kalendermonats. • der Hund abhanden gekommen ist,
Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadt-
gebiet. Näheres regelt § 7. (3) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem

der Hund veräußert oder abgeschafft wird, abhanden kommt
oder eingeht. Das Gleiche gilt, wenn die/der Hunde-  

• der Hund eingegangen ist oder 
• die Halterin/der Halter aus der Stadt verzogen ist, 
bei der Stadt schriftlich abmelden. 

§ 2 

Steuerplicht halter/in aus dem Stadtgebiet wegzieht. Zur Bestimmung des maßgeblichen Zeitpunktes der An-bzw.
Abmeldung sind entsprechende Nachweise durch die
Hundehalterin/der Hundehalter vorzulegen. Im Falle der
Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der
Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person und das
Abgabedatum anzugeben. 

(1) Steuerpflichtig ist die Hundehalterin/der Hundehalter.
Als Hundehalterin/Hundehalter gilt, wer einen Hund oder
mehrere Hunde in ihrem/seinem Haushalt oder Betrieb,
ihrer/seiner Institution oder Organisation für Zwecke der
persönlichen Lebensführung aufgenommen hat oder einen
Hund im Interesse einer juristischen Person hält. 

(4) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn der
Steueranspruch erst während des Jahres entsteht - für den
Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 

Als Hundehalter/in gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder
zum Anlernen hält, wenn nicht nachgewiesen wird, dass der
Hund in der Bundesrepublik bereits versteuert oder
steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall
ein, wenn die Pflege oder das Anlernen den Zeitraum von
zwei Monaten überschreitet. 

(5) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr
die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben,
kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung
festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten mit dem
Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Bei Ände-
rungen, die den Steueranspruch betreffen, wird immer ein
schriftlicher Steuerbescheid erteilt. 

(4) Kommt die Hundehalterin/der Hundehalter trotz Auffor-
derung mit Fristsetzung ihrer/seiner Pflicht zur An- oder
Abmeldung nicht nach, kann der Hund von Amtswegen an-
oder abgemeldet werden. 

(2) Alle nach Absatz 1 aufgenommenen oder gehaltenen
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder
mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

§ 9 

(5) Die Hundehalterin/der Hundehalter darf Hunde außer-halb
der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes nur mit
einer gültigen und deutlich sichtbaren Hundesteuermarke
umherlaufen lassen. 

§ 3 

Sicherung und Überwachung der Steuer 
(1) Die Hundehalterin/der Hundehalter ist verpflichtet einen
Hund innerhalb einer Woche nach der Aufnahme oder - wenn 
der Hund ihr/ihm durch Geburt von einer von ihr/ihm
gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von einer 
Woche, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei
der Stadt schriftlich anzumelden. 

(6) Die Hundehalterin/der Hundehalter ist verpflichtet, den
Beauftragten der Stadt die gültige Hundesteuermarke auf
Verlangen vorzuzeigen. Bei Verlust der gültigen Hun-
desteuermarke wird der Hundehalterin/dem Hundehalter eine
neue Hundesteuermarke zur Verfügung gestellt. Steuermaßstab und Steuersätze 

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde 
bemessen. Die Steuer beträgt jährlich: 
a) für den ersten Hund 
b) für jeden weiteren Hund 
c) für gefährliche Hunde jeweils 

132,00 € In den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 4 muss die Anmeldung
innerhalb von einer Woche nach dem Tag, an dem der Zeit-
raum von 2 Monaten überschritten wurde ist, erfolgen. In
den Fällen des § 7 Absatz 2 ist eine Anmeldung innerhalb
der ersten Woche des auf den Zuzug folgenden Monats 
vorzunehmen. 

(7) Die Hundehalterin/der Hundehalter ist verpflichtet, den
Beauftragten der Stadt auf Nachfrage wahrheitsgemäß
Auskunft über die Rasse bzw. den Typ und die Anzahl der
gehaltenen Hunde und deren Versteuerung zu geben. 

240,00 € 
600,00 € 

(2) Gefährliche Hunde nach § 3 Absatz 1 Buchstabe c) sind:
1. Bullterrier, 

(8) Hundehalter/innen, Haushaltsvorstände und deren
Stellvertreter/innen sind verpflichtet, den Beauftragten der
Stadt bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen
wahrheitsgemäß Auskunft über die Rasse bzw. den Typ und
die Anzahl der gehaltenen Hunde zu erteilen. 

2. Pitbull-Terrier, 
3. American Staffordshire-Terrier Bei der Anschaffung eines Hundes sind bei der Anmeldung

der Name und die Anschrift der Voreigentümerin/des Vor-
eigentümers oder vorigen Hundehalterin/des vorherigen
Hundehalters, Alter und Anschaffungsdatum des Hundes
anzugeben. 

4. Staffordshire Bullterrier 
sowie Kreuzungen mit Hunden der Nummern 1 bis 4. 

b) Gefährliche Hunde im Sinne der Satzung sind insbeson-
dere auch diejenigen Hunde, die eine gesteigerte Aggressi-
vität aufweisen. Dies ist der Fall, wenn der Hund 
 insbesondere Menschen oder Tiere gebissen oder sonst

eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbe-
reitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt hat oder 

 auf Angriffslust, auf über das natürliche Maß
hinausgehende Kampfbereitschaft oder Schärfe oder auf
ein anderes in der Wirkung gleichstehendes Merkmal ge-
züchtet, ausgebildet oder abgerichtet ist 
 

(9) Sofern eine andere Person als die Hundehalterin/der
Hundehalter den Hund umherlaufen lässt, so treffen die
Verpflichtungen der Absätze 5 bis 8 auch diese Person. 

Im Falle von zugewachsenen Hunden ist das Geburtsdatum 
mitzuteilen. § 10 

Ordnungswidrigkeiten 
Bei der Anmeldung ist immer die Rasse bzw. der Typ des
Hundes anzugeben. Sofern Zweifel an der Rasse bzw. dem
Typ des Hundes bestehen, ist auf Anforderung von der
Hundehalterin/dem Hundehalter eine tierärztliche Be-
scheinigung vorzulegen. Aus dieser Bescheinigung muss
zumindest hervorgehen, welcher Rasse bzw. 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Absatz 2 Nr. 2 NKAG
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. entgegen § 6 Absatz 3 der Stadt den Wegfall der Steuer-
befreiung oder -ermäßigung nicht fristgerecht mitteilt, 

 

und die Fachbehörde die Gefährlichkeit des Hundes nach §
7 des Niedersächsischen Gesetzes über das Halten von
Hunden (NHundG) festgestellt hat. In diesem Fall ist der
Hund ab dem Ersten des Monats in dem die Gefährlichkeit
festgestellt wird entsprechend § 3 Abs. 1 Buchstabe c) zu
besteuern. 

Typ oder welchen eingekreuzten Rassen bzw. Typen der 
Hund aufgrund seines Phänotypus zuzuordnen ist. Sollte 
trotz wiederholter Aufforderung und mit Fristsetzung keine 
entsprechende Bescheinigung vorgelegt werden, wird 
angenommen, dass der Hund ein gefährlicher Hund im
Sinne der Satzung ist und dieser entsprechend § 3 Abs. 1
Buchstabe c), Abs. 2 und 3 besteuert. 

2. entgegen § 9 Absätze 1 bis 3 seine Meldepflichten nicht 
erfüllt, 

3. entgegen § 9 Absatz 5 seinen Hund außerhalb der Woh-
nung oder des umfriedeten Grundbesitzes ohne gültige und
sichtbare Hundesteuermarke umherlaufen lässt, 

§ 7 

Erhebungszeitraum, 4. entgegen § 9 Absatz 6 Satz 1, Absätze 7 und 8 den Be-
auftragten der Stadt auf Nachfrage die Steuermarke nicht
vorzeigt oder keine oder nicht wahrheitsgemäß Auskunft
erteilt, 

Entstehung der Steuer Sofern dem Hund ein Chip implantiert wurde, ist bei der
Anmeldung die Chip-Nr. mitzuteilen. Bei der Anmeldung ist 
anzugeben, ob nach dem NHundG die Gefährlichkeit des
Hundes festgestellt und eine entsprechende Erlaubnis erteilt
worden ist. Sofern dies der Fall ist, ist eine entsprechende 
Erlaubnis in Kopie der Anmeldung beizufügen. Wird die
Gefährlichkeit des Hundes erst nach der Anmeldung
festgestellt, so ist die entsprechende Erlaubnis sofort dem
Fachbereich Finanzen, Sachgebiet Gewerbe-, Vergnügungs-, 
und Hundesteuer, vorzulegen. 

(1) Der Steueranspruch entsteht mit dem Ersten des Kalen-
dermonats, in dem der Hund in den Haushalt, den Betrieb,
die Institution oder die Organisation aufgenommen worden
ist. 5. entgegen § 9 Absatz 9 der ihr/ihm obliegenden Pflichten

nach § 9 Absätze 5 bis 8 nicht erfüllt. 
Abweichend davon entsteht bei Hunden, deren Halten be-
reits in Hannover oder einer anderen Gemeinde besteuert
worden ist, die Steuerpflicht mit dem Beginn des auf die 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 18 Abs. 3 NKAG mit
einer Geldbuße geahndet werden. 

Aufnahme folgenden Monats. 
Bei Hunden, die der Halterin/dem Halter durch Geburt von
einer von ihr/ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, entsteht
der Steueranspruch erst mit dem Ersten des Monats, der
auf den Tag folgt, an dem der Hund drei Monate alt ge-
worden ist.  

(2) Nach der Anmeldung wird für jeden angemeldeten Hund 
eine Hundesteuermarke ausgegeben, die bei der Abmeldung
des Hundes wieder abgegeben werden muss. Die
ausgegebenen Hundesteuermarken bleiben so lange gültig,
bis sie durch neue ersetzt werden. 

Die Anmeldung zur Hundesteuer ersetzt nicht die Anmeldung
im Niedersächsischen Hunderegister.  

In den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 4 entsteht der Steueran-
spruch mit dem Ersten des Monats, der auf den Tag folgt, in
dem der Zeitraum von 2 Monaten überschritten worden ist. 

(2) Bei Zuzug einer Hundehalterin/eines Hundehalters aus 

(3) Wer den Hund bisher gehalten hat, muss den Hund in-  
nerhalb einer Woche, nachdem 
• sie/er den Hund veräußert hat, 
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